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Anmeldung eines Wildschadens 
gemäß §§ 29 und 34 Bundesjagdgesetz 

 
 

 
 
1. Angaben zum Geschädigten 
 
Name, Vorname:           

Straße, Hausnummer:          

Postleitzahl, Ort:           

Telefon, E-Mail:           

 
 
2. Angaben zum Schaden 
 
Gemarkung, Flur, Flurstück:          

Grundstücksgröße:           

Schadengröße, Anbauart:          

Datum Schadenseintritt:          

 
 
3. Angaben zum Ersatzpflichtigen 
 
Name, Vorname:           

Straße, Hausnummer:          

Postleitzahl, Ort:           

Telefon, E-Mail:           

 

Absender: 

 
Stadt Lichtenfels 
-Ordnungsamt- 
Aarweg 10 
35104 Lichtenfels 

Kontakt: 
Tel.: 05636/9797-15 
Fax.: 05636/9797-20 
E-Mail: andre.gutmann@stadt-ichtenfels.de 

Hinweis: 
Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschäden erlischt, wenn der Berechtigte den Schadensfall nicht 
binnen einer Woche nach Kenntnisnahme oder der Möglichkeit der Kenntnisnahme bei der örtlichen Gemeinde-
behörde schriftlich angemeldet hat. 
Bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es nach § 34 Satz 2 BJagdG, wenn zweimal 
im Jahr, jeweils zum 1. Mai (Winterschäden) und 1. Oktober (Sommerschäden), die Meldung erfolgt. 
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4. Gütliche Einigung 
 

Es wird eine gütliche Einigung angestrebt. 

☐ Die Stadt Lichtenfels wird gebeten, das Verfahren zurückzustellen, bis klar ist, ob der 

Versuch Erfolg hat. 
 
 

☐ Eine gütliche Einigung ist gescheitert, weil 

  
             
 
             
 
             
 
             
 
 
 
 
            
Ort, Datum       Unterschrift 
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